
Auf dem Weg einer evangelısch/alt-katholischen
Eucharıstie-Vereinbarung

Bilaterale Gespräche zwıschen den Kırchen sind oft langwierige Unternehmun-
gCcn Der and ‚„Dokumente wachsender Übereinstimmung‘‘ umfalß mıt Seiten
alleın dıie Ergebnisse VoNnl Kommissionsgesprächen, die zwıschen 964 und 082
stattfanden.‘! Diese große el hat in vielen Fällen Annäherungen in einzelnen
Punkten der ehre erleichtert; oft wurde aber in konkreten Beziehungen der Kır-
chen wenig geändert, VOT lem dort, die WITKIIC schmerzhaften Gebiete SC-
lammert wurden: rennung Tisch des Herrn, konfessionsverschiedene Ehen,
konfessionelles Verständnis der ‚„„Sonntagspflicht“‘ u.a.mM.

Dıe Evangelische Kırche In Deutschland und die Alt-Katholische Kırche ıIn
Deutschland sind einen anderen Weg Zzwel Schreibmaschinenseiten
füllt der anschließend wiedergegebene Jext, der den Mitgliedskirchen der EKD und
der ZUT Annahme vorgeschlagen ırd und eiıne gegenseıtige Einladung ZUT

eler der Eucharistie theologisch begründet. Er entstand 1ın wel Sıtzungen der
Kommissıon DIS 19 Dezember 984 und bıs März 1985 und einer
des Redaktionsausschusses Februar 985

nter diesen Umständen are vielleicht jemand versucht, den Verfassern des
lextes Leichtfertigkeıit vorzuwertfen. Eın olcher Vorwurf kann aber leicht ntkräf-
tet werden. Es andelt sich Kirchen, die sich seıit über hundert Jahren kennen
und seıt langem auf verschiedenen Gebieten zusammenarbeıten: In der ktion
‚„„Brot für dıe Wel ..“ In der Diakonie, 1m Angebot Von Gottesdiensträumen, S
1im Religionsunterricht. Die ‚„„Verständigung mıiıt den protestantischen Kirchen“‘
gehörte den aANSCHOIMMCNECN Zielvorstellungen des 1. Alt-Katholıiken-Kongresses
VOoNn ünchen 1Im Jahr 187 Insofern WaTr der theologische Dialog schon ange
fällıg

Die Kommission estand ihrerseıits AQUus den leitenden Bischöfen der EKD, der
Vereinigten Evangelısch-Lutherischen Kırche In Deutschland, der Arnoldshainer
Konferenz und der mıit ihren theologischen eratern

Schließlich hatten verschiedene theologische Gespräche den Weg vorbereiıtet:
Konvergenztexte VO  — Lıma, Anglikanisch-Lutherische Gespräche in USA und
Europa sOWwIle Gespräche der Alt-Katholischen Kırche mıiıt der Evangelıschen
Michaelsbruderschaft und der Evangelisch-Lutherischen Kırche in Bayern.* So
konnte sich der ext auf das Wesentliche konzentrieren Auch die altkiırchlichen
extie sind knapp; sıie en die Einheıit der Kırche über Jahrhunderte bezeugt und
gesichert.

Die vorgeschlagene Vereinbarung ist nüchtern. Sie stellt wesentliche Überein-
stımmung in den vier Bereichen fest, die die Einheit der alten Kırche kennzeıichne-
ten die heıilıge chrıft, das Glaubensbekenntnis, die akramente und das Amt Auf
dieser Grundlage ırd eine gegenseıitige Eıinladung ZUT Teilnahme der Feılier der
Eucharistie ausgesprochen. Das ist noch keine Vo. Eınheıt, auch noch keine
„Interkommunion““* klassıschen Sınn, sondern jJeweıls eine Eıinladung, eren
Annahme eın verantwortungsvoller Schritt für den einzelnen Gläubigen bleibt
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arum ist eine SCHAUC Beschäftigung mıt dem ortlaut der Vereinbarung auch auf
der Ebene der Gemeinden wichtig. Einige ergänzende Erklärungen mögen ZU Ver-
ständnıiıs des Textes beitragen:

Heilswerk oOlttes. Im ersten Absatz ekennen sich dıe Kırchen Gott dem
Schöpfer, der seinen Sohn als errn und Erlöser und den Heılıgen Geist als Lebens-
spender sendet. Der Primat ottes des Vaters Heıilswerk WIT: el eutlc
Die Erwartung der Wiıederkunft des errn als Vollendung der Kırche und Beginn
der Schöpfung kommt 1m Schluß des Absatzes ZU Ausdruck.

Glaubensquellen: Einige weniger wichtige Fragen wurden besprochen, ohne Ss1e
1m zweıten Absatz auszuformulieren: die Stellung der ‚„‚deuterokanonischen‘‘
Schriften des Alten estamentes, die für die Alt-Katholische Kırche Schrift
gehören, aber nicht den gleichen Wert WwWIe die Schriften des hebräischen Kanons
aben; der Zusatz ‚„„Iıl1oque“‘ 1m Glaubensbekenntnis, der von der Alt-
Katholischen Kırche als unrechtmäßig angesehen wird; das SOg ‚„Athanasıianische“‘
Glaubensbekenntnis, das ıIn alt-katholischer Sicht keın Öökumenisches Bekenntnis
ist Bedeutend ist dıe Erklärung der Übereinstimmung auf dem Boden der trinıtarı-
schen und christologischen Lehre der vier großen altkırchlichen Konzile. Diese WUuI-
den lange 1im Abendland als die Grundlage der Einheıit der Kırche angesehen.“ Die
Alt-Katholische Kırche erkennt die sıeben altkırchlichen Konzile als Öökumenisch
d erklärte aber schon ıIn den Verhandlungen mıt der Anglıkanıschen Kırche 1m
Jahr 1931, s1e dıe vier ersten Konzıile als die wichtigsten und dıe Entscheidung
des sıebten mehr als eine rage der Diszıplın als der Tre ansieht.? Die festgestell-
ten Unterschıiıede sSınd nıcht gravierend, adurch die euchariıstische Gastbe-
reitschaft in rage gestellt are.

Rechtfertigung und Heiligung: Der Kern der paulınıschen Lehre ırd 1n wel dem
anglıkanısch-lutherischen Dıalog entnommenen Sätzen ausgedrückt.® Die Alt-
Katholische Kirche hat sich schon in den Bonner Unionskonferenzen 874 VO  — der
römisch-katholischen Lehre des Verdienstes distanzıert. Andererseıts erklärten die
alt-katholischen Teilnehmer der gewählten Formulijerung, nach alt-
katholischem Verständnis ‚„„der durch die Liebe wirksame Glaube, nıcht der Glaube
ohne Liebe, das Miıttel und dıe Bedingung der Rechtfertigung des enschen VOT
Gott ist‘‘ (These der Bonner Unionskonferenzen).’ Die evangelıschen Miıtglıeder
erklärten, daß diese Auslegung ihnen keine Schwierigkeiten bereıtete.

Taufe. Der vierte Absatz stellt fest, der Auftrag, der Welt das eıl brin-
BCH, der Kırche als SaNnzZeCI gegeben worden ist Die Befähigung diesem Dienst
ırd ın der Taufe empfangen Die ussagen über dıe orm der Taufe und ihre Wir-
kungen einschliellich des allgemeınen Priestertums sınd zwıschen beiden Kirchen
unbestritten Nıcht besprochen wurden dıe Fragen, die sıch 1im Zusammenhang mıiıt
der Konfirmatıiıon bzw Fiırmung ergeben.

Anmlt. Diıe apostolısche Sukzession der Zganzch Kırche und auch des mtes als
anzes werden Von beiden Seıiten anerkannt. Die wesentlichen Funktionen des
besonderen mtes Verkündigung, Leitung des Gottesdienstes und Führung der
Kıirche werden ausdrücklich genannt Der Zusammenhang mıt der Gesamtheıit der
Gläubigen wurde in der Alt-Katholischen Kırche durch die bischöflich-sydonale
UOrdnung wiederhergestellt und ist darum auch der alt-katholischen Seite wichtig.
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Aus vorwiegend historischen Gründen ist ın den reformatorischen Kırchen
Deutschlands (ıim Gegensatz f B Schweden) die Fortführung des Bischofsamtes
unterbrochen worden; die Leitungsfunktionen wurden damals den Landesherren
übertragen. Zum theologischen Verständnis dieses organges ist auch berück-
sıchtigen, Spätmiuittelalter die ischö{ie oft selbst Landesherren und

der Unterschied zwıschen Priestern und Bıschöfen In dieser eıt theologisch
undeutliıch wurde.

uch wenn diese hıstorische Entwicklung des Amtes in den evangelıschen Kır-
chen nach alt-katholischer Auffassung einen Mangel arstellt, sınd dıe alt-katho-
iıschen Teilnehmer überzeugt, das Amt der evangelıschen Kırchen kKkirchliche
Wirklichkeıit hat und die von ıhm verwalteten Sakramente nıcht für „ungültig‘‘
erklärt werden können. Diese Übereinstimmung begründet den jetzigen Schritt. In
diesem Punkt sind weıitere Gespräche gewünscht worden, dıe einer weıteren
Annäherung führen könnten

Eucharıistıe. Auch hier wurde Übereinstimmung in den wesentlichen Auffassun-
gCHh festgestellt: esus Christus schenkt seinen Leıib und sein Blut 1im ahl des uen

Bundes.
Die Wiedergewinnung eines entfalteten Eucharistiegebets ist ın den evangelıschen

Kirchen 1im ange 1eses wurde VOIl der alt-katholischen Seıite ausdrücklich
begrüßt, ganz besonders 1m Hınblick auf die Herabrufung des Heıilıgen Geıistes
(Epıklese) s1e mac deutlich, da die Kirche den Auftrag Christı 1U ıIn der Kraft
des Heıiligen Geistes erIiuülien kann, der frei bleibt und den NUuT zuversichtlich
gebeten werden kann Für die Altkatholıiken, dıe die Einladung ZUTr evangelıschen
Abendmahlsfeier annehmen, ird wichtig bleiben, festzustellen, ob der Leıter
der Feiler ordıiniert ist In den jetzigen Ordnungen der evangelıschen Kırchen
geschieht dıe Ordination erst nach der Vikariatszeıt, 1m Unterschied den
katholischen Kırchen dıie evangelıschen Vıkare nıcht ordiniert sind.

Der mgang mıt den nach der Eucharistiefeier übrigbleibenden Gaben soll dem
Glauben aAaNSCHMNECSSCH se1ın, der Herr selbst sich 1n der Feıier diesen Zeichen
chenkt, W1ıe der ext 6S feststellt uch darauf wurde in der Kommissionsarbeıit
hingewılesen.

Der ext der Vereinbarung ist inzwıschen allen evangelischen Landeskirchen und
dem Katholıischen Bistum der Alt-Katholiken In Deutschland ZU1 Annahme gC-
legt worden Die Alt-Katholische Pastoralkonferenz hat Maı 985 und dıe
Alt-Katholische Synode n Maı 985 jeweıls mıt 1U einer Stimmenthaltung
der Vereinbarung zugestimmt. Inzwischen ist auch 1ın Österreich eın ähnliıcher Pro-
zel} 1m Gange.‘

Wenn alle beteiligten Kırchen die Vereinbarung annehmen würden, könnte eın
Prozeß beginnen, der helfen würde, die Kluft zwıschen der evangelıschen und der
katholischen Christenheıt überbrücken. Insofern hat dieser Schritt über dıe
Grenzen der beteiliıgten Kiırchen hinaus eine große, hoffentlic fruchtbringende Be-
deutung.

Chrıiıstian eyen
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Lutherischen Arbeıtsgruppe ZU ema ‚„„Das kırchliche 3340 E ürnberg Oktober
1984 (Dokument 11)
Vgl den Beitrag VoO  — Congar In: Le Concıiıle el les Concıiles, Chevetogne, Parıs 1960,

75-10'
Vgl das Protokall in Küry, a.a2.0 475
Vgl Bericht der Anglıkanisch-Lutherischen Europäischen Kommission Der dıe Sıtzung
VONn elsinkı 1982, aa 0) Nr 20-21,
Vgl dıe Thesen l der Bonner Unionskonferenz, in KÜrY, a.a.0 463
Vgl Altkatholische Kırchenzeitung, Wien, (1985), Nr 4) DL 1985,

Dokument

Vereinbarung ber eine gegenseıltige inladung
Teilnahme der Feıier der Eucharistie

ıne VO Rat der Evangelischen Kırche In Deutschland in Absprache mıt der
Arnoldshainer Konferenz und der Vereinigten Evangelısch-Lutherischen Kırche
Deutschlands einerseıts und VO Katholischen Bıstum der Altkatholiken in
Deutschlan andererseıts gebildete gemeinsame Gesprächskommissıon hat den
nachfolgenden ext einer Vereinbarung VARHE gegenseıtigen Einladung ZU Heıligen
Abendmahl erarbeitet:

Gemeinsam bekennen die beteiligten Kirchen Gott den chöpfer des Himmels
und der Erde, der seinen Sohn Jesus Christus als Herrn und Erlöser gegeben hat
und uns durch den Heiligen Geist Anteıl seinem Leben schenkt. Sıe warten auf
dıe Wiederkunft ihres Herrn, der seine Kirche ZUT Vollendung führt und alles IICUu
schaffen Iird.

Sıie halten anon der heiligen chrift fest und ekennen den Glauben, WI1e
ß 1m apostolischen und 1m nıcänısch-konstantinopolıtanischen Bekenntnis bezeugt
ist Sıe stehen auf dem Boden der trinitarischen und christologischen Lehre der
großen Konzilıen Von Nicäa, Konstantinopel, Ephesus und Chalkedon.
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